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Stellungnahme:  

Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. 

Bei Variante 1 wird mit rd. 200 m der Straße Zum Fladder (beide Zufahrten des Neubau-
gebietes werden angefahren), der geringste Längenanteil der vorhandenen Gemein-
destraßen genutzt. 
Bei Variante 2 sind es rd. 655 m  
(Rheinstraße 440 m, Am Schlatt 160 m und Stichweg 55 m). 
Bei Variante 3 sind es rd. 800 m bis zur ersten Zufahrt zum Neubaugebiet und rd. 875 m 
bis zur zweiten Zufahrt. 
(Rheinstraße 440 m, Am Schlatt 300 m und Zum Fladder 60 m, bzw. 135 m). 
Bei Variante 4 ist es mit rd. 300 m nach der Variante 1 die geringste Nutzung öffentlicher 
Wege. 
Bei Variante 5 sind es von der Litteler Straße, über den Feldweg, bis Zum Fladder 600 m. 
Anschließend noch rd. 550 m auf der Straße Zum Fladder. Insgesamt rd. 1.150 m. 
Die Variante 6 geht rd. 520 m entlang der Fladderstraße und weitere rd. 880 m auf der 
Straße Zum Fladder.   

Die Rheinstraße und die Straße Am Schlatt sollten aufgrund ihrer Nutzung (Gewerbege-
biete) für den auftretenden Schwerlastverkehr ausgelegt sein. So dass diese Abschnitte 
aus der Betrachtung entfallen können, zumal sie auch von der Ausbaubreite ausreichend 
dimensioniert sind. 

Die provisorische Baustraße und die Baustraße im Gebiet Stapelriede sind gesondert zu 
betrachten. Sie können die Belastungen nicht komplett tragen, werden also im Laufe der 
Zeit Schäden aufzeigen. Da sie nur temporär von Bedeutung sind, werden mit Beendigung 
der Hochbaumaßnamen zurückgebaut bzw. durch den Straßenendausbau im Gebiet er-
setzt, kann die Betrachtung in Bezug auf Beschädigung entfallen. Es gibt aber andere Ge-
sichtspunkte die betrachtet werden müssen. Die prov. Baustraße müsste länger als geplant 
erhalten bleiben. Und innerhalb des Baugebietes Stapelriede kann der Endausbau nicht 
stattfinden. Zumindest nicht in dem Straßenabschnitt von der prov. Baustraße bis zur Ein-
mündung Zum Fladder.      

Für die Straßen Zum Fladder, Fladderstraße, dem Feldweg und den kleinen Stichweg gilt 
dies auf keinen Fall. Die Beläge werden unter dem Baustellenverkehr stark in Beanspru-
chung genommen. Versackungen, zerbrochenes Pflastermaterial und in Leidenschaft ge-
zogenen Bankette werden die Folge sein. Bei dem Feldweg handelt es sich um einen Erd-
weg, der durch solche Fahrzeuge nur unter einer zuvor erforderlichen Ertüchtigung (Schot-
terbefestigung) befahren werden kann. 

Die Variante 2 halte ich aufgrund der für die Bau- und Materialfahrzeuge schmalen Wege-
parzelle, und den direkt anliegenden Nachbargrundstücken für ungünstig. 
 
Die Varianten 5 und 6 sind die ungünstigsten, da lange Strecken der vorhandenen Gemein-
dewege Fladderstraße, Feldweg und Zum Fladder anschließend sanierungsbedürftig sind. 
Die vorhandenen Fahrbahnbreiten sind unzureichend für Begegnungsverkehr.   
 
Die Variante 1 ist problemlos durchführbar, hat aber den Nachteil für den Rückbau der 
Baustraße im Baugebiet, sowie den nicht möglichen Endausbau. Ebenso ist der Rückbau 
der prov. Baustraße für die Zeit bis zum Endausbau des Gebietes Zum Fladder nicht mög-
lich. Der Landwirt möchte seine Fläche sicherlich auch wieder ohne Einschränkungen nut-
zen können.  

Die Variante 4 bietet hier den Vorteil, dass es nicht durch das Baugebiet Stapelriede geht, 
sondern direkt zur Straße Zum Fladder. Die Nähe zum Gewässer ist nicht optimal, da der 
Druck auf die Böschungen zu vermeiden ist. Die Straße Zum Fladder wird auf einer um rd. 
100m größeren Länge beansprucht und muss anschließend erneuert werden.  






